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Großveranstaltungen stellen heute 
nicht nur einen obligaten Bestand-
teil des öffentlichen Lebens, sondern 
auch einen nicht zu vernachlässigen-
den Wirtschaftsfaktor dar (. Abb. 1). 
Die Planung von Großveranstaltun-
gen aus rettungsdienstlicher bzw. sa-
nitätsdienstlicher Sicht ist dennoch 
bisher selten geregelt. Es existiert we-
der ein Standard für die notfallme-
dizinische Vorhaltung noch eine Pla-
nungsgrundlage oder ein einheitli-
ches Procedere der Genehmigungs-
behörden. Bisherige Planungen ba-
sieren zumeist auf dem persönlichen 
Erfahrungsschatz der Verfasser. Zu-
gleich ist, bedingt durch das Fehlen 
eines öffentlichen Auftrags, die Fra-
ge der Haftung und der Kostenerstat-
tung nicht geklärt.

Das Konzept

Das im Folgenden vorgestellte Konzept 
soll daher den für die Begutachtung im 
Rahmen eines öffentlichen Auftrags ver-
antwortlichen Ärzten (ÄLRD bzw. LNA-

Gruppe) ein Werkzeug an die Hand ge-
ben, welches die Planung von Großveran-
staltungen erleichtern und strukturieren 
soll.

Bei der medizinischen Betreuung 
von Großveranstaltungen muss immer 
2 Aspekten Rechnung getragen werden:

F der medizinischen Betreuung einer 
großen Anzahl von Personen,

F einem potenziellen Großschadenser-
eignis.

Die nachfolgend empfohlene rettungs-
dienstliche Vorhaltung ist lediglich geeig-
net, die stochastisch mit diesen Veranstal-
tungen verbundenen erhöhten Anforde-
rungen an den Rettungsdienst zu erfül-
len, sie ist jedoch nicht als Planung für die 
Bewältigung eines Großschadenereignis 
zu verstehen. Allerdings erscheint es ver-
nünftig, bei routinemäßig wiederkehren-
den Großveranstaltungen (Fußballstadi-
en, Messen u. ä.) auch für den Massenan-
fall von Verletzten/Erkrankten eine organi-
satorische Einsatzplanung zu erstellen.

Kalkulationsbasis soll dabei immer die 
vom Veranstalter im Rahmen des Geneh-

migungsverfahrens angegebene Besucher-
zahl sein. Da erfahrungsgemäß Veranstal-
ter aus Kostengründen in der Planungspha-
se bei den Teilnehmerzahlen untertreiben, 
wird – sofern der Veranstaltungsort eine 
wesentlich höhere Besucherzahl zulässt – 
mit einer Sicherheitsmarge von zusätzlich 
20% kalkuliert. Erfahrungen aus früheren 
Veranstaltungen der gleichen Art sollen in 
das Konzept integriert werden.

Da der hoheitliche Auftrag zur Geneh-
migung von Großveranstaltungen in den 
Händen der Polizeibehörden liegt, hat ein 
rettungsdienstliches Konzept (lediglich) 
den Charakter eines Gutachtens. Dabei 
ist die örtlich unterschiedliche Regelvor-
haltung (Ballungsgebiet/Land) zu beach-
ten. Insofern sind Anhaltszahlen regional 
sehr variabel umzusetzen.

Empfehlungen des Landesaus-
schuss für den Rettungsdienst für 
die notfallmedizinische Absiche-
rung bei Großveranstaltungen

Der Landesausschuss für den Rettungs-
dienst (LARD) in Baden-Württemberg 
hat in der 43. Sitzung am 04. Juli 200 die 
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Zusammenfassung
Großveranstaltungen bergen eine Reihe 
von Risiken, die eine Vielzahl von Verletz-
ten bzw. Erkrankten bis hin zum Massen-
anfall möglich machen. Die Planung von 
Großveranstaltungen aus rettungs- bzw. 
sanitätsdienstlicher Sicht ist dennoch bis-
her selten geregelt. Die hier vorgestellten 
Empfehlungen des Landesausschusses für 
den Rettungsdienst Baden Württemberg 
bilden in erster Linie ein Konzept, wie die 
übliche präklinische Versorgung von Be-
suchern der Großveranstaltung nach den 
gängigen medizinischen Standards sicher-
zustellen ist. Aufgrund von Besucherzah-
len, der Art der Veranstaltung, den Örtlich-
keiten und zusätzlichen Risikofaktoren 
lässt sich die notwendige Vorhaltung von 
Rettungsmitteln kalkulieren. Darauf auf-
bauend kann ein Sachverständiger des Ret-
tungsdienstes (Leitender Notarzt des Be-

reichsausschusses) ein Gutachten zur not-
fallmedizinischen Absicherung der Groß-
veranstaltung erstellen. Dieses dient als 
Grundlage der von den Polizeibehörden 
an den Veranstalter zu übertragenden Auf-
lagen. Die Kosten der ausreichenden Vor-
haltung von Rettungsmitteln sind vom Ver-
anstalter zu tragen. Bei sich wiederholen-
den Großveranstaltungen wie Fußballspie-
len oder Messen empfiehlt sich, neben der 
Kalkulation zur Routineversorgung auch 
ein Konzept zur Versorgung eines Massen-
anfalls von Verletzten im Großschadensfall 
zu erstellen.

Schlüsselwörter
Großveranstaltungen · Massenveranstaltun-
gen · Großschadensereignis · Massenanfall 
von Verletzten · Gefahrenabwehr

Abstract
Mass events carry a number of risks that fea-
sibly could result in numerous injuries or ill-
ness, even on a large scale. Nevertheless, 
plans for large events rarely take aspects 
of rescue and emergency medical services 
(EMS) into consideration. The recommenda-
tions presented here issued by the Baden-
Würtemberg State Commission for Emer-
gency Services represent a concept for en-
suring accepted preclinical measures for 
standard medical management of people 
attending mass events. The necessary con-
tingency of rescue options can be calculat-
ed according to the number of attendees, 
type of event, locality, and additional risk 
factors. Based on these data, an adviser of 

the EMS (medical director) can prepare an 
expert opinion on how to provide for EMS 
at the mass event. This serves as the basis 
for the conditions imposed on the organiz-
er by the police department. The costs for 
ensuring adequate EMS are to be borne by 
the organizer. For recurring events such as 
soccer matches or trade fairs, it is advisable 
to go beyond routine calculations for ensur-
ing EMS to include a concept for manage-
ment of mass injuries in disaster situations.

Keywords
Large events · Mass events · Large- 
scale damage · Large-scale injuries ·  
Averting danger

Recommendations for ensuring emergency medical services  
at mass events. State Commission for Emergency Medical Services 
in Baden-Würtemberg, Commission for Mass Events of the Working 
Group of Emergency Physicians in Southwest Germany

AG Wirtschaftlichkeit damit beauftragt, 
sich mit der notfallmedizinischen Absi-
cherung bei Großveranstaltungen zu be-
fassen und allgemeine Empfehlungen zu 
erarbeiten.

Die Erstellung von notfallmedizini-
schen Gefahrenabwehrkonzepten für 
Großveranstaltungen ist ein besonderer 
Bereich der Gefahrenabwehr. Großveran-
staltungen bergen eine Reihe von Risiken, 
die eine Vielzahl Verletzter/Erkrankter bis 
hin zum Massenanfall möglich machen. 
Zielsetzung ist in erster Linie, im Notfall 
eine an die allgemein gültigen Standards 
angepasste präklinische Versorgung der 
Besucher von Großveranstaltungen si-
cherzustellen. Dabei ist die durch die Ver-
anstaltung verursachte Versorgungslücke 
zu schließen.

Die einschlägigen gesetzlichen Regelun-
gen, u. a. das baden-württembergische Po-
lizeigesetz (PolG BW) und das Versamm-
lungsgesetz, bestimmen, dass die Polizei-
behörden die Aufgabe der Abwehr von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung haben. Sie haben im Rahmen ih-
rer gesetzlichen Aufgaben dafür Sorge zu 
tragen, dass von den Veranstaltern die er-
forderlichen Vorbereitungen für die Hilfe-
leistung in Gefahrenfällen getroffen wer-
den, vgl. §  PolG BW. Großveranstaltun-
gen sind aus verschiedenen Rechtsgrün-
den den Polizeibehörden anzuzeigen. In 
bestimmten Fällen können sie eine Ge-
nehmigungspflicht auslösen. Dabei kön-
nen dem Veranstalter im gesetzlichen Rah-
men und unter der Einhaltung des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes Sicherheitsauf-
lagen auferlegt werden.

Handlungsfelder

Sicherstellung der  
notfallmedizinischen Versorgung 
durch den Veranstalter
Die medizinische Versorgung bei großen 
Veranstaltungen beschränkt sich heute 
in Baden-Württemberg auf die Verpflich-
tung der Veranstalter, durch privatrecht-
lichen Vertrag eine geeignete Institution 
(in der Regel eine – oft ortsfremde – Hilfs-
organisation) mit der Durchführung des 
Sanitätsdienstes zu beauftragen. Darüber 
hinausgehende Verpflichtungen für eine 
evtl. notwendig werdende rettungsdienstli-
che Versorgung der Besucher, werden den 
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Veranstaltern bisher nicht auferlegt. Inso-
weit wird eine angemessene Absicherung 
durch die öffentlichen Rettungsdienste an-
genommen.

Diese Betrachtung ist jedoch nicht sach-
gerecht: Die Regelvorhaltungen der öffent-
lichen Rettungsdienste sind für die häufig 
an Wochenenden statt findenden Veran-
staltungen nicht ausgelegt.

E Die Verpflichtungen der Veranstal-
ter müssen deshalb um die Sicherstel-
lung sachgerechter rettungsdienstli-
cher Vorhaltungen ergänzt werden.

Das heißt, dass zusätzliche Rettungsdien-
steinheiten, welche ausschließlich der Ab-
deckung der Risiken bei der betreffenden 
Großveranstaltung dienen, zur Verfügung 
zu stellen sind. Diese müssen dem Stan-
dard der öffentlichen rettungsdienstlichen 
Vorhaltungen entsprechen, die Kosten da-
für sind vom Veranstalter zu tragen.

Zusammenarbeit zwischen Polizei-
behörden und Verantwortlichen 
der Rettungsdienste
Informationen zu Veranstaltungen wer-
den von den Polizeibehörden bisher sel-
ten an die Verantwortlichen des Rettungs-
dienstes weitergegeben. Diese erfahren 
eher zufällig oder durch die Polizeivoll-
zugsdienste, wenn diese auf Grund eige-
ner Risikobewertung den Rettungsdienst 
zuziehen, dass eine Großveranstaltung 
ansteht. Den Polizeibehörden muss ein 
Verfahren an die Hand gegeben werden, 
Risiken abzuschätzen und gegebenenfalls 
Kontakt mit den Verantwortlichen des 
Rettungsdienstes aufzunehmen. In na-
hezu allen Kreisen des Landes sind zwi-
schenzeitlich LNA-Gruppen bestellt. Die-
se haben sich bereit erklärt, als Sachver-
ständige zu fungieren und im Einzelfall 
bedarfsgerechte und wirtschaftliche not-
fallmedizinische Vorhaltungen zu kon-
kretisieren.

Folgendes Vorgehen wird für sachge-
recht und zielführend erachtet:

a) Der Veranstalter reicht bei den Poli-
zeibehörden frühzeitig (grundsätz-
lich 8 Wochen vor der Veranstaltung; 
bei überregional zu planenden Vorhal-
tungen wesentlich früher) ein entspre-
chendes Konzept ein, welches zusätzli-
che sanitäts- und rettungsdienstliche 
Vorhaltungen beinhaltet.

b) Soweit die Polizeibehörden nicht über 
den notwendigen Sachverstand zur Be-
urteilung medizinischer Auflagen für 
Großveranstaltungen verfügen, wer-
den die LNA des Bereichsausschusses 
als Sachverständige eingeschaltet. An-
hand des Sachverständigengutachtens 
sind dem Veranstalter Auflagen für zu-
sätzliche sanitäts- und rettungsdienstli-
che Vorhaltungen zu machen.

c) Sanktionen bei Verstoß gegen die Auf-
lagen müssen benannt werden.

Hier steht eine Anzeige

This is an advertisement



Standardisierung überregional  
definierter Grundlagen für  
notfallmedizinische Vorhaltungen
Die Standards für die Planung notfallme-
dizinischer Vorhaltungen sind in dem 
von der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeut-
scher Notärzte e. V. entwickelten Pflich-
tenheft und den Rahmenrichtlinien für 
die Kalkulation enthalten, die der Empfeh-
lung als Anlage beigefügt ist und im Fol-
genden vorgestellt werden.

Pflichtenheft und Rahmenricht-
linien für die Kalkulation

(Anlage zur Empfehlung des Landesaus-
schusses für eine notfallmedizinische Ab-
sicherung bei Großveranstaltungen)

Grenzziehung der  
Großveranstaltung

Für die Ordnungsbehörden ist für die 
Bewertung als medizinisch organisatori-
sches Problem eine Abgrenzung wichtig, 
um beurteilen zu können, ob eine Ver-
pflichtung des Veranstalters zu zusätzli-
cher Vorhaltung in Frage kommt. Unab-
hängig von der juristischen Bewertung 
kann dazu hilfreich sein zu prüfen

F ob eine Besucher- bzw. Teilnehmerzahl 
von >5% der vom Rettungsdienst ver-
sorgten Bevölkerung bzw. 0.000 Besu-
chern erreicht oder übertroffen wird,

F ob am Veranstaltungsort die Hilfsfrist 
nicht eingehalten werden kann,

F ob zusätzliche Gefahren aus der Veran-
staltungsart drohen, bzw. entsprechen-
de Erkenntnisse der Polizeibehörden 
vorliegen (z. B. Alkohol und Drogen-
konsum, Gewaltbereitschaft),

F ob medizinische Absicherung promi-
nenter Persönlichkeiten erforderlich 
ist bzw. durch deren Anwesenheit ein 
zusätzliches Risiko entsteht.

Wird eine dieser Fragen bejaht, sollte die 
Vorhaltung des Veranstalters gutachter-
lich überprüft werden, da davon auszuge-
hen ist, dass die normale Vorhaltung des 
Rettungsdienstes möglicherweise nicht im-
stande ist, die Veranstaltung zusätzlich zu 
versorgen.

Es empfiehlt sich wegen der sehr unter-
schiedlichen Leistungsfähigkeit der länd-
lichen und städtischen Rettungsdienste, 
dass die Ordnungsbehörden die Abgren-
zung mit den LNÄ ihres Bereiches festle-
gen. Wird für die Veranstaltung eine zu-
sätzliche rettungsdienstliche Versorgung 
zur Auflage gemacht, soll der LNA einen 
Abschlussbericht erstellen. Durch Aus-
wertung dieser Berichte auf Landesebene 
kann im Laufe der Zeit eine Präzisierung 
der Kalkulation erreicht werden.

Analyse des Charakters einer  
Veranstaltung

Die meisten Vorgaben der Literatur kalku-
lieren nur statische Veranstaltungen in Hal-
len oder auf Plätzen. Veranstaltungen, die 
den Ort wechseln werden aber häufiger 
und erfordern zusätzliche Überlegungen.

F Statische Veranstaltungen: Veranstal-
tung findet in einem geschlossenen 
Gebäude oder in einem abgeschlosse-
nen Areal statt.

Hinsichtlich des Gefahrenpotenzials des 
begrenzten Veranstaltungsortes wird ei-
ne weitere Differenzierung (Gebäude/
Freigelände) nicht als sinnvoll erachtet. 
Viel wichtiger erscheint die Bewertung, 
ob es sich um einen geschlossenen Raum 
handelt (das ist auch ein umbauter Platz) 
und die Beachtung ausreichend dimensio-
nierter und in alle Richtungen angelegter 
Fluchtwege (. Abb. 2).

F Parallelveranstaltungen: Eine An-
sammlung mehrerer kleinerer parallel 
stattfindenden Veranstaltungen kann 
ggf. auch den Charakter einer stati-
schen Großveranstaltung bekommen 
(z. B. Stadtfest mit vielen Parallelveran-
staltungen) und muss dann wie eine 
solche organisiert werden.

F Mobile/dynamische Veranstaltungen: 
Wechselnde Veranstaltungsschwer-
punkte und damit dislozierte Zuschau-
ermassen zu verschiedenen Zeiten er-
fordern besondere Vorkehrungen. Die 
Einsatzkräfte müssen ggf. die Zuschau-
ermassen begleiten. Es ist somit mehr 
„Manpower“ bei gleicher Besucher-/
Teilnehmerzahl und eine hohe Mobili-
tät der Kräfte erforderlich.

F Veranstaltungsdauer: Längere Veran-
staltungen erfordern u. U. ein Mehr-
schichtsystem. Ebenso ist eine nächtli-
che Präsenz abzuklären.

Abb. 1a,b 9 Großveran-
staltung in Ulm
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Tabelle 1

Durchschnittlicher Anfall von Patienten bei einer Veranstaltung

Veranstaltungsart Patienten 
mittel 
(/10.000)

Patienten  
maximal 
(/10 000)

Transporte 
(min/10.000)

Transporte  
maximal 
(/10.000)

Gesamt 10 750 1 100

Showveranstaltungen  5,5  20 0,3   3

Messe 0,9   3

Klassisches Konzert  7  30 0,7   2,9

Rockkonzert 37 150 2  14

Boygroups 50 750 3  15

Sportveranstaltungen  2,5  77 0–1

Tabelle 2

Punktbewertung der Besucherzahl bei Großveranstaltungen

Besucher-/Teilnehmerzahl Punktwert Doppelter Punktwert  
bei geschlossenem Raum

Bis 1000  2   4

  1000–3000  6  12

  3000–10.000 20  40

10.000–30.000 40  80

30.000–50.000 50 100

Je weitere 10.000 Besucher/Teilnehmer  5  10

Tabelle 3

Risikofaktoren von Großveranstaltungen

Veranstaltungsart Faktor

Gesamt 0,3

Showveranstaltungen 0,2

Messe 0,3

Klassisches Konzert 0,2

Rockkonzert 1,0 – hoher Anteil Rettungsdienstkräfte

Konzert einer Boygroup 1,2 – hoher Anteil Sanitätsdienstkräfte

Sportveranstaltungen 0,3

Umzüge 0,7

Tabelle 4

Typische Rettungsmittelvorhaltung nach Besucher-/Teilnehmerzahl  
und Risikofaktor

Punktwert Helfer/Sanitäter 
KTW

Arzt Betreuungsstelle RA/RS 
RTW

Notarzt 
NEF

LNA/EvD 
MedEL

 6–13  6–1

14–22  8–2 1 1  2–1

22–30 22–3 1  4–2 1–1 1–0

30–50 28–3 1 1  4–2 1–1 1–0

50–80 34–4 1 2  6–3 2–2 1–1

80–120 60–4 2 3 10–5 3–3 1–1

Analyse der Risikofaktoren  
einer Veranstaltung

Im Durchschnitt sind bei Großveranstal-
tungen etwa 0 Patienten/0.000 Besucher 
zu versorgen. Je nach Art der Veranstaltun-
gen bestehen allerdings unterschiedliche 
Gefahrenpotenziale. Es sind somit, unab-
hängig von der Örtlichkeit oder der Be-
sucher-/Teilnehmerzahl, andere Stärken 
und Kräfteverhältnisse von Sanitäts- und 
Rettungsdienst erforderlich:

F Rockkonzerte mit zu erwartendem 
Drogen- und Alkoholkonsum: mög-
licher größerer Anfall an überwa-
chungspflichtigen Patienten, Folge: 
ggf. Einrichtung eigener arztbesetzter 
Überwachungsmöglichkeiten,

F politische Veranstaltungen mit be-
fürchtetem Gewaltpotenzial: höhere 
Rettungsdienstpräsenz wegen eines 
möglichen plötzlichen Anfalls mehre-
rer Schwerverletzer,

F Boygroup-, Teeniekonzerte: typischer-
weise größere Anzahl exsikkierter 
oder hysterischer Jugendlicher, Folge: 
mehr sanitätsdienstliche Betreuung 
(nicht unbedingt mehr rettungsdienst-
liche Präsenz erforderlich),

F Mountainbike- oder Triathlonveran-
staltungen: große Teilnehmerzahl mit 
Verletzungsgefahr.

Der in . Tabelle 1 beschriebene Bei-
spielkatalog zeigt diese unterschiedli-
chen Probleme auf. Weitergehende Dif-
ferenzierungen sind von Maurer vorge-
stellt worden [4], aber nicht nachvoll-
ziehbar validiert, sodass die Kenntnis 
der lokalen Verhältnisse vermutlich 
gleich treffsicher ist. Obgleich in der 
internationalen Literatur eine hohe Va-
rianz für den Patientenanfall berichtet 
wird (4–900/0.000 Besucher; []) lie-
gen in Deutschland die Patientenzahlen 
in der Regel niedriger. Dies mag an der 
Diskriminierung der Hilfeleistung als 
medizinisch behandlungsbedürftig lie-
gen.

Faktoren, die nach einschlägiger Lite-
ratur die Gefahrenanalyse beeinflussen, 
sind [2, 3, 5]:

F Besucher-/Teilnehmerzahl (mögliche 
und tatsächliche),
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F Raumverhältnisse des Veranstaltungs-
orts,

F Gefahrenpotenzial der Veranstaltung,
F prominente Beteiligte,
F aktuelle polizeiliche Erkenntnisse,
F Witterung.

Pflichtenheft für den  
Gutachtenauftrag

Den Sicherheitsbehörden soll im Un-
terschied zu heutigen Gepflogenheiten 
der Einsatzplan des Veranstalters recht-
zeitig bekannt sein, sodass der Gutach-
tenauftrag ca. 8 Wochen vor Veranstal-
tung erteilt werden kann (bei Veranstal-
tungen mit einer Zuschauer-/Teilneh-
merzahl >50.000 frühestmöglich, spä-
testens jedoch 4 Monate vor der Veran-
staltung).

Der Einsatzplan des Veranstalters muss 
darauf basierend folgende Angaben enthal-
ten:

F Art, Ort und Zeit,
F Programm und Zeitplan der Veranstal-

tung,
F Sicherheitsstandards und eigene Vor-

kehrungen des Veranstalters,
F zu erwartende Personenzahl (Besu-

cher und Veranstaltungspersonal),
F Gefahrenpotenzial der Veranstaltung, 

Vorerfahrungen aus der Sicht des Ver-
anstalters,

F Beschreibung des Umfangs der ret-
tungsdienstlichen Aufgaben,

F Gesamtübersicht der eingesetzten 
Kräfte (Helfer, Ärzte, Rettungssanitä-
ter, -assistenten, Notärzte),

F Planunterlagen der Örtlichkeit mit An-
gabe der Sperrzonen, Flucht- und Ret-
tungswege, Lage der geplanten Sani-
tätsstationen sowie Standorte der Ret-
tungsmittel, evtl. Materialdepots, La-
ge aller zur Veranstaltung gehörenden 
Aufbauten oder Stände,

F Beschreibung der Aufgaben und der 
einzurichtenden Funktionsbereiche 
mit Ort, Ausstattung, Kommunikati-
onseinrichtungen, Leitung,

F Fernmeldeskizze, Strom, Wasseran-
schlüsse,

F Einsatzleitung: Standort, Ausstattung, 
Kommunikation,

F zeitlicher Ablaufplan,
F Übersicht aller beteiligten Behörden, 

Firmen und Organisationen,
F Ansprechpartner des Veranstalters 

und der Ordnungsbehörden vor und 
während der Veranstaltung.

Die Sicherheitsbehörden sollen den Gut-
achter zusätzlich über

F einsatzrelevante Zusatz- und Sicher-
heitsinformationen und relevante poli-
zeiliche Erkenntnisse,

F Parallelveranstaltungen, die auf die 
gleiche Vorhaltung zugreifen,

F die Planung für ähnliche Veranstaltun-
gen in der Vergangenheit,

F die Vorgaben der Ordnungsbehörde

informieren.
Darüber hinaus gehen in die Bewer-

tung des Gutachters ein:

F Erwartung von Alkohol- und/oder 
Drogenkonsum,

F Erwartung von Krawall,
F gesundheitliche Disposition des Publi-

kums,
F zu erwartende Witterung,
F Fassungsvermögen des Veranstaltungs-

orts (Sicherheitsmarge sofern Publi-
kumskalkulation des Veranstalters un-
ter der maximal möglichen Besucher-
zahl),

F riskantes Veranstaltungsprogramm 
(Motorsport, Flugshow etc.).

Rahmenkalkulation  
für die Vorhaltung

a. Der Veranstalter soll nur Organisatio-
nen beauftragen, die nachweislich mit 
der Infrastruktur des Rettungsdienst-
bereiches vertraut sind.

b. Die gutachterliche Bewertung wird an 
Hand von

1 Besucherzahl,
1 Raumverhältnissen des Veranstal-

tungsortes und
1 Gefahrenpotenzial des Veranstal-

tungstyps ermittelt.

Das verbreitete Rechensystem von Maurer 
wurde dazu vereinfacht.

Rettungsmittelvorhaltung
Für die Kalkulation der Besucher-/Teilneh-
merzahlen dient ein degressiv angesetzter 
Punktwert von 2/000 Besucher/Teilneh-
mer (die komplizierte Doppeltbewertung 
von maximal zulässigen Besuchern und 
Besucherzahl bei Maurer wurde durch 
einen einzelnen Multiplikator mit einer 
20%igen Sicherheitsmarge ersetzt). Die 
degressive Bewertung ist nach bisheriger 
Erfahrung gerechtfertigt, da die Effektivi-
tät der Vorhaltung mit dem Umfang der 
Veranstaltung steigt. Bei Veranstaltungen 
im umschlossenen Raum (Hallen, städti-
sche Plätze) wird der Faktor verdoppelt. 
Daraus ergibt sich die in . Tabelle 2 auf-
geführte Punktebewertung.

Die Größenordnung des Publikums 
lässt sich relativ genau bei Veranstaltun-
gen in Hallen oder Stadien mit einer ma-
ximal zulässigen Besucher-/Teilnehmer-
zahl abschätzen, oder wenn bei wieder-
holten Veranstaltungen Erfahrungswerte 
vorliegen. In anderen Fällen muss die Pla-
nung auch größere Abweichungen berück-
sichtigen.

Abb. 2 9 Geeignete 
Fluchtwege  
sind festzulegen
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Der Faktor für die Abschätzung des Ge-
fahrenpotenzials ergibt sich aus der oben 
zitierten Literatur zum typischen Patien-
tenaufkommen während der Veranstal-
tungen. Ausstellungen, Messen und Ta-
gungen haben erfahrungsgemäß ein gerin-
ges Risiko, hier gilt es in erster Linie die 
individualmedizinische Versorgung einer 
großen Anzahl von Personen abzudecken 
(. Abb. 3). Ein durchschnittliches Gefah-
renpotenzial wird Volksfesten und regio-
nalen Sportveranstaltungen zugeschrie-
ben. Hohe Risiken, die individuell bewer-
tet werden müssen, gehen von Motorsport-
veranstaltungen, Flugtagen und Demons-
trationen aus. Dieser Faktor wird von Mau-
rer sehr stark differenziert. Eine Validie-
rung dieser Detaillierung liegt nicht vor. 
Die . Tabelle 3 differenziert deshalb nur 
Veranstaltungsgruppen, für die Zahlen 
zum Patientenaufkommen vorliegen.

> Bei einigen Veranstaltungs-
formen muss individuell, evtl. 
auch mit erheblicher Sicher-
heitsmarge kalkuliert werden

Ohnehin sind in den Tabellen von Mau-
rer Veranstaltungsformen enthalten, die 
nach unserer Meinung nur eine individuel-
le Beurteilung zulassen. So kann einer De-
monstration kein fester Multiplikator zuge-
ordnet werden; je nach Anlass und Betei-
ligten und den vorliegenden aktuellen poli-
zeilichen Erkenntnissen muss individuell, 
eventuell auch mit erheblicher Sicherheits-
marge kalkuliert werden. Dies gilt für alle 
Veranstaltungen, bei denen nicht so sehr 

das stochastische Patientenaufkommen, 
sondern eher die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Großschadenfalls eine Rolle für die 
Vorhaltung spielt.

Bei wechselnden Veranstaltungsorten, 
Parallelveranstaltungen oder mobilen Be-
suchermassen liegen die Faktoren höher. 
So erfordert ein Karnevalsumzug wegen 
der mitziehenden Massen eine deutliche 
Erhöhung des Sanitäts- und Rettungs-
dienstpersonals gegenüber einer Showver-
anstaltung auf einer Bühne. Auch diese 
Kalkulation muss in Kenntnis der Örtlich-
keiten individuell erfolgen.

Die Versorgung für prominente Persön-
lichkeiten mit Sicherheitsstufe muss sepa-
rat gerechnet werden. Es empfiehlt sich oh-
nehin, diese organisatorisch und räumlich 
getrennt vorzusehen.

Die . Tabelle 4 zeigt die empfohlenen 
Einsatzkräfte pro Punktwert. Die Vertei-
lung und organisatorische Anbindung 
der Helfer ist auch hierbei nicht starr vor-
zugeben, sie hängt von der Art der Veran-
staltung, dem Gelände und der Dauer der 
Veranstaltung ab.

Diese Größenordnungen müssen ent-
sprechend den lokalen Faktoren, der Wit-
terung, den Erkenntnissen der Sicherheits-
kräfte, dem erwarteten Alkohol-/Drogen-
konsum und den Vorerfahrungen ange-
passt werden. Dabei werden sich Verän-
derungen um Größenordnungen erge-
ben können. Dies ergibt sich konsequen-
terweise aus der oben dargestellten Streu-
ung des Patientenaufkommens bei gleich-
artigen Veranstaltungen mit gleichen Pu-
blikumszahlen.

Abb. 3 8 Individualmedizinische Betreuung vor Ort Abb. 4 8 Leitender Notarzt als Sachverständiger für  
Großveranstaltungen

Auswirkungen der Veranstaltung 
auf rettungsdienstliche Versorgung 
der Restbevölkerung und medizini-
sche Infrastruktur

F Ist die Erreichbarkeit von Krankenhäu-
sern oder anderer medizinischer Ein-
richtungen (z. B. Dialysezentren) ein-
geschränkt?

F Sind Regionen oder Objekte durch 
die Veranstaltung nicht mehr erreich-
bar? Können die Hilfsfristen noch 
überall eingehalten werden?

Im Nahbereich der Veranstaltung muss 
mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit 
von rettungsdienstlichen Einsätzen gerech-
net werden (Hin- und Rückwege). Es ist 
zu prüfen, welche dieser Einsätze von Ret-
tungsdienstkräften der Veranstaltung ab-
gedeckt werden müssen.

Prominente Persönlichkeiten
Die besondere Vorhaltung von rettungs-
dienstlichen Kräften zur Absicherung 
von prominenten Persönlichkeiten muss 
zusätzlich zur Kräftebemessung der eigent-
lichen Veranstaltung kalkuliert werden. 
Hierbei können aber „Synergieeffekte“ bei 
der Anwesenheit mehrerer VIP den Kräf-
tebedarf reduzieren.

Ggf. kann die Anwesenheit von VIP 
den Charakter einer Veranstaltung und da-
mit das allgemeine Gefahrenpotenzial ver-
ändern, z.B. kann eine harmlose Vortrags-
reihe den Charakter einer politischen De-
monstration mit allen dementsprechen-
den Risiken erhalten.
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An dieser Stelle soll darauf hingewie-
sen werden, dass im Gegensatz zu häufi-
ger unsinniger Praxis dem Führungsperso-
nal des Rettungsdienstes (LNA; . Abb. 4) 
der Zugang zum gesamten Veranstaltungs-
gelände zu gewährleisten ist, auch zum 
VIP-Bereich.
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Berlin Heidelberg New York: Springer Verlag 
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1), Hardcover, 29.95 EUR

Medizinische Fach-
wörterbücher stellen 
in der Tat eine immer 
größer werdende 
Herausforderung 
dar, sie sollten 
einem weit über 
die Klinik hinaus-
gehenden breiten 

Benutzerspektrum gerecht werden und 
inhaltlich den aktuellen Wissensstand in 
der Medizin umfassen. Im Idealfall sollten 
die Informationen neben dem großen und 
mannigfaltigen im Gesundheitswesen und 
in der Wissenschaft tätigen Personenkreis 
auch Laien mit speziellen Fragestellungen 
prinzipiell zugänglich sein und daher in 
allgemein verständlicher Form dargeboten 
werden. 

Das Springer Lexikon Medizin  (Heraus-
geber P. Reuter) verfolgt das Konzept eines 
enzyklopädischen Lexikons und beinhaltet 
neben ca. 60.000 kurzen Stichwörtern rund 
20.000 längere Einträge sowie 2.804 Abbil-
dungen und Tabellen und als Besonderheit 
insgesamt 44 umfangreiche von Fachauto-
ren und namhaften Spezialisten verfaßte 
Übersichtsartikel zu ausgewählten The-
men. In diesem Rahmen wird eine Reihe 
aktueller Themen ausführlich dargestellt, 
die z.T. über den Bereich klinischer und 
vorklinischer Medizin hinausgehen, wie z. 
B. Euthanasie und Gentherapie. 

Der Umfang des Werkes spiegelt das 
ständig wachsende Wissensgebiet der Me-
dizin wieder und umfaßt auch vermehrt 
Stichwörter aus benachbarten Bereichen, 
wie z.B. alternative Medizin. Besonders er-
freulich ist die hohe Anzahl von Einträgen 
aus dem hochaktuellen Bereich der Mole-
kularbiologie. 

Das äußere Erscheinungsbild ist sehr 
übersichtlich und ansprechend, speziell 
hervorzuheben ist die gleichbleibend hohe 
Qualität der schematischen Übersichten, 
Tabellen und Abbildungen im vierfarbigen 
Layout. Speziell die an adäquaten Stellen 
eingesetzten schematischen Darstel-

lungen und Flowcharts sind von hohem 
didaktischem Wert. 

Die ausführliche Erläuterung des Auf-
baus bzw. der Gestaltung der einzelnen 
Stichworte erfolgt an gut gewählter und 
exponierter Stelle als Klappentext. 

Die Einträge zu den einzelnen Begriffen 
mit Angabe der deutschen bzw. lateini-
schen Synonyma sind kurz und prägnant 
sowie leicht verständlich. Bei den Erklärun-
gen werden Fremdwörter und Abkürzun-
gen soweit möglich vermieden, das Abkür-
zungsverzeichnis umfaßt bemerkenswer-
terweise nicht mehr als eine halbe Seite. 
Farbig gestaltete  Querverweise erhöhen 
die Übersichtlichkeit in eleganter Weise. 
Als besonders nützlich und zeitgemäß 
erweisen sich die ca. 50.000 englischen 
Übersetzungen der jeweiligen Begriffe. 

Hinsichtlich der Auswahl und Verarbei-
tung von Cover, Bindung als auch Papier 
zeigt 

das Springer Lexikon Medizin ebenfalls 
höchste Qualität. 

Zusammenfassend handelt es sich 
um ein hervorragend konzipiertes und 
ausgeführtes Nachschlagewerk in exzel-
lentem Format und Stil, welches nicht nur 
Medizinern, sondern jedem mit Fragen 
zur Gesundheit, Medizin und Wissenschaft 
befaßten Leser von außerordentlichem 
Nutzen sein wird.

G.K. Stalla (München)
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